
 
 

Präventionskonzept - Schießsport 
Grundlage: 6.Covid-19 Schutzmaßnahmenverordnung  
Präventionsbeauftragte:  Johannes Schneider 
    Sigrid Weichselbaum  
           8.1.2022 

Zutrittsmöglichkeiten 
2G 

 Geimpft: 2x geimpft oder genesen 
 Genesen 

Generelle 
Maskenpflicht  Maskenbefreiungen werden nicht anerkannt 

FFP2 Maskenpflicht in 
Innenräumen 

 In Innenräumen muss eine FFP2 Maske getragen 
werden. 

 Ausnahme: am Sitzplatz 

FFP2 Maskenpflicht im 
Freien 

 2m Abstand 
 Kann dieser nicht eingehalten werden 

Maskenpflicht 

FFP2 Maskenpflicht am 
Schießstand 

 In der Schießbox keine Maske 
 Ansonsten Maskenpflicht 

Registrierungspflicht 

 Jeder Gast muss sich ausnahmslos vor dem 
Schießen registrieren 

 Namen, Telefonnummer, Email, Datum, Zeit, Stand, 
Zutrittstest, Unterschrift 

 

Stüberl 

 Kein Aufenthalt im Schankraum, nur Abholung von 
Getränken 

 Personenanzahl soll die Anzahl der Sessel im 
Stüberl nicht überschreite 

 4 Personen pro Tisch 
 Regelmäßiges Lüften 
 Keine Stehgastronomie 
 

Desinfektion 

 Hand- und Flächendesinfektion auf allen Ständen, 
beim Eingang und im Stüberl 

 Regelmäßige Desinfektion häufig benutzter 
Gegenstände 

 



 


